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17Tanneberger

2.   Klausuren für den Basiskurs

Fall 1
Polizeiliche Generalklausel – §§ 1, 3 PolG

  Sachverhalt

Als die Polizeibeamten A und B an einem Samstag im August gegen 23 Uhr 
Streife fuhren, erhielten sie den Auftrag, an die Fahrradbrücke in Konstanz 
zu fahren. Dort sollten sich mehrere Jugendliche aufhalten und Flaschen 
auf den Fahrradweg geworfen haben. (Hinweis: Dies stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar.)

Vor Ort trafen A und B drei Jugendliche, alle im Alter von 16 oder 17 Jah-
ren, an. Es bestätigte sich, dass diese die Glasfl aschen geworfen hatten, 
die nun in Scherben auf dem Fahrradweg lagen. Die Beamten stellten die 
Personalien der drei Jugendlichen fest und wiesen diese an, die Scherben 
zusammenzufegen und in den nahe gelegenen Altglascontainer zu wer-
fen. Besen und Kehrschaufel stellten die Beamten zur Verfügung.

 Aufgabe

Erläutern und begründen Sie sachverhaltsbezogen die materielle Rechtmäßig-
keit der Anweisung an die Jugendlichen, die Scherben zu beseitigen. Gehen Sie 
nur auf die Tatbestandsvoraussetzungen ein.

 Lösungsvorschlag

3. Materielle Rechtmäßigkeit

3.1 Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolge der Rechtsgrundlage

► Öffentliche Sicherheit

Die öffentliche Sicherheit umfasst die gesamte Rechtsordnung, die in-
dividuellen Rechte (z. B. Gesundheit und Eigentum) sowie die Einrich-
tungen und Veranstaltungen des Staates. Dem Schutzgut Rechtsord-
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2. Klausuren für den Basiskurs

nung kommt die größte Bedeutung zu, weil es die anderen Schutzgüter 
weitgehend umfasst und konkrete Maßstäbe enthält.

Laut Sachverhalt war eine Ordnungswidrigkeit gegeben. Der Ordnungs-
widrigkeitentatbestand ist Teil der gesamten Rechtsordnung und damit 
Schutzgut der öffentlichen Sicherheit. Außerdem hätten die Glassplitter 
Gesundheit und Eigentum – also individuelle Rechte – der Benutzer des 
Fußweges beeinträchtigen können. Das Schutzgut öffentliche Sicherheit 
ist daher betroffen.

► Gefahr

Gefahr ist eine Sachlage, die bei ungehindertem Geschehensablauf in 
absehbarer Zeit und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit den Ein-
tritt eines Schadens an einem polizeilichen Schutzgut befürchten lässt, 
sofern nicht alsbald Abwehrmaßnahmen getroffen werden.

Hinsichtlich der Ordnungswidrigkeit war das Gefahrenstadium bereits 
überschritten, weshalb keine Gefahr (mehr) vorliegt.

Allerdings war zu besorgen, dass ohne die Beseitigung der Scherben in 
nächster Zeit die Reifen von Fahrrädern beschädigt werden würden. 
Insbesondere war davon auszugehen, dass die Fahrradbrücke in der 
Sommernacht am Samstagabend stark frequentiert sein würde. Nicht 
auszuschließen war auch, dass Fahrradfahrer den Scherben auswei-
chen und dabei stürzen würden. Damit bestand eine Gefahr für die in-
dividuellen Schutzgüter Eigentum und Gesundheit.

► Störung

Eine Störung liegt vor, wenn ein Schaden an einem Schutzgut der 
ö. S. o. O. eingetreten ist.

Laut Sachverhalt verwirklichte das Zerschlagen der Flaschen einen Ord-
nungswidrigkeitentatbestand, was einen Verstoß gegen die Rechtsord-
nung begründete. Allerdings waren die Flaschen bei Eintreffen der Beam-
ten schon zerstört, weshalb die Ordnungswidrigkeit bereits beendet sein 
könnte. In diesem Fall läge kein Verstoß gegen die Rechtsordnung als 
Schutzgut der öffentlichen Sicherheit (mehr) vor. Allerdings wird man da-
von ausgehen müssen, dass das Verbot, Glasfl aschen zu zerschlagen, 
auch das Gebot enthält, die Scherben zu beseitigen. Gegen diese Pfl icht 
verstießen die Jugendlichen aber fortlaufend, weshalb durchaus von einer 
Störung der öffentlichen Sicherheit ausgegangen werden konnte.

► Öffentliches Interesse

Dem Tatbestandsmerkmal „öffentliches Interesse“ (§ 1 Abs. 1 S. 1 PolG) 
kommt nur geringe Bedeutung zu. Wenn die Voraussetzungen der §§ 1, 3 

Tanneberger-Tille_PolG-BW_003.indd   18Tanneberger-Tille_PolG-BW_003.indd   18 13.05.2025   12:30:5113.05.2025   12:30:51



Tanneberger 19

Fall 1 Polizeiliche Generalklausel – §§ 1, 3 PolG

PolG im Übrigen vorliegen, wird das öffentliche Interesse in aller Regel 
gegeben sein. Nur bei ganz geringfügigen Beeinträchtigungen der ö. S. o. O. 
mag ein Einschreiten nicht im öffentlichen Interesse liegen.

Die Gefahr bzw. Störung der öffentlichen Sicherheit indiziert, dass ein 
Einschreiten im öffentlichen Interesse liegt. Auch handelte es sich vor-
liegend keinesfalls um geringfügige Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit. Dagegen spricht bereits, dass ernsthafte Beeinträchtigungen der 
körperlichen Unversehrtheit zu befürchten waren.

Ergebnis

Die Tatbestandsvoraussetzungen für das Einschreiten gegen die Jugend-
lichen auf der Grundlage der §§ 1, 3 PolG lagen vor.

Merke

Gibt es eine spezielle Ermächtigungsgrundlage, so hat diese Vorrang vor der all-
gemeinen Ermächtigungsgrundlage. Es gilt daher folgende Abstufung:

– Spezialermächtigungen außerhalb des PolG

– Spezialermächtigung innerhalb des PolG

– Generalermächtigung

Merke

Die ö. S. o. O. ist vor der Gefahr zu prüfen. Denn die Gefahr bezieht sich auf die 
polizeilichen Schutzgüter. Erst wer die Schutzgüter defi niert hat, kann dazu Stel-
lung nehmen, ob für diese eine Gefahr besteht.

 Hinweis

Auf die öffentliche Ordnung ist nicht einzugehen, wenn bereits die öffentliche 
Sicherheit betroffen ist. Die Defi nition der ö. S. o. O., ebenso die Defi nition der 
Gefahr muss unbedingt beherrscht und in der Klausur grds. dargelegt werden.
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2. Klausuren für den Basiskurs

Fall 2
Generalermächtigung – §§ 1, 3 PolG

Sachverhalt

Die Polizeibeamten A und B fuhren am Vatertag gegen 20.45 Uhr Streife 
im Stadtgebiet von Ravensburg. Vor einer Kneipe fi el ihnen ein Mann (C) 
auf, der offensichtlich betrunken vom Biergarten in Richtung eines Pkw 
torkelte. Als die Beamten ihr Dienstfahrzeug gewendet hatten und auf den 
Parkplatz der Kneipe einbogen, saß C bereits in dem Pkw und war im Be-
griff, sich anzuschnallen. Die Fahrertür war noch immer geöffnet.

Als A und B den Pkw erreichten, versuchte der völlig betrunkene C immer 
noch, die Schlosszunge in das Gurtschloss zu schieben. Den Pkw-Schlüs-
sel hatte er bereits in das Zündschloss gesteckt und der Motor lief. Darauf-
hin untersagten die Beamten dem Mann die Fahrt und beschlagnahmten 
den Autoschlüssel.

 Aufgabe

Prüfen Sie, ob die Untersagung der Fahrt materiell rechtmäßig war. Gehen Sie 
hierbei nur auf die Tatbestandsvoraussetzungen ein.

 Lösungsvorschlag

3. Materielle Rechtmäßigkeit

3.1 Prüfung Tatbestandsvoraussetzungen

► Öffentliche Sicherheit

Die öffentliche Sicherheit umfasst die gesamte Rechtsordnung, die in-
dividuellen Rechte (z. B. Gesundheit und Eigentum) sowie die Einrich-
tungen und Veranstaltungen des Staates.

Trunkenheit im Verkehr stellt eine Straftat dar (§ 316 StGB). Dass der C 
betrunken ist, kann nach den äußeren Umständen ohne Weiteres ange-
nommen werden. § 316 StGB ist als Teil der Rechtsordnung Schutzgut 
der öffentlichen Sicherheit.

Die öffentliche Sicherheit umfasst weiter Individualrechtsgüter wie Leben, 
Gesundheit oder Eigentum. Diese wären bei einem Verkehrsunfall betroffen.

Tanneberger-Tille_PolG-BW_003.indd   20Tanneberger-Tille_PolG-BW_003.indd   20 13.05.2025   12:30:5113.05.2025   12:30:51


